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Amtliche Lebensmittelüberwachung
Ihr Antrag auf Informationen vom 09.02.2020

nach Verbraucherinformationsgesetz (VIG)
Bezug: - Grundbescheid des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes

Meißen vom 23.03.2020
hier: Informationszugang

die im o. g. vollziehbaren Grundbescheid gesetzte Frist ist abgelaufen. Rechtsbehelfe
wurden durch den von der Anfrage betroffenen Betrieb bisher nicht eingelegt.

Damit sind die gesetzlichen Voraussetzungenerfüllt, die den Zugang zu den von Ihnen
nachgesuchten Informationen gemäß 8 5 Abs. 4 VIG gestatten.

Die inhaltliche Richtigkeit der Informationenist nicht überprüft worden, soweit es sich
nicht um personenbezogene Daten handelt (8 6 Abs. 3 Satz 1 VIG). Der informations-
pflichtigen Stelle sind Hinweise auf Zweifel an der Richtigkeit nicht bekannt (8 6 Abs. 3
Satz 2 VIG).

Wichtige Hinweise: Die auf Grundlage des VIG erlangten Informationen sind entspre-
chend dem Zweck des Gesetzes nur für den Antragsteller vorgesehen. Eine Veröffent-

lichungsabsicht hat der Gesetzgeber damit nicht verbunden (weder über Internet noch
über die Tagespresse). Sollte eine Veröffentlichung durch einen Antragsteller im Nach-
gang erfolgen, so ist allein der Antragsteller für diese Veröffentlichung und die ggf.

daraus entstandene Folgen - auch gegenüber dem betreffenden Betrieb - u. U.
haftbar. Für die Veröffentlichung von Feststellungen der Lebensmittelüberwachungist

das VIG nicht anwendbar, sondern nur die Spezialvorschrift des 8 40 Abs. 1 a des
geltenden Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB). Zuständig für eine

solche Veröffentlichung nach dieser Vorschrift sind danach jedoch keine Privatpersonen,
sondern nur die dazu ermächtigten Lebensmittelüberwachungsbehörden.
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Die schriftliche Auskunft wird wie folgt an Sie erteilt:

Zu Ihrer Frage 1:

Die Wilken Tee GmbH, Meißner Straße 45, 01445 Radebeul ist ein Vertriebsbüro ohne

eigene relevante betriebliche Räumlichkeiten vor Ort (statistisch und fachlich formale
Betriebskategorie: „Agentur“). Aus diesem Grund fandenin denletzten fünf Jahren keine
lebensmittelhygienerechtlichen Vor-Ort-Kontrollen (Betriebsüberprüfungen) statt.
Bereits mit Schreiben des LÜVA Meißen vom 20.02.2020 wurdenSie über die Betriebsart
des von Ihnen aufgeführten Betriebes hingewiesen und darauf, dass dieser Betrieb nicht
über relevante Räumlichkeiten vor Ort verfügt und dass diesbezüglich keine

Kontrollberichte vorhandensind.

Zu Ihrer Frage 2:

Siehe Antwort zu Frage 1. Es sind keine entsprechenden Kontrollberichte vorhanden.

Mit freundlichen Grüßen

 


